
Musterbeispiel der Verrechnung gemäß § 6 Abs. 1 StraMaV im Rahmen des pauschalen Mehrbelastungsausgleichs

Die Gemeinde Musterdorf  hat 50 Gemeindestraßenkilometer gemäß den amtlichen Geobasisdaten des Amtlichen Topographischen-Kartographischen Informationssystems (ATKIS)

Errechnung der jährlichen Pauschalsätze (vor möglicher Verrechnung gemäß § 6 Abs. 1 StraMaV):

1. Grundbetrag je Kilometer Gemeindestraße x Gesamtlänge der gewidmeten Gemeindestraßen einer Gemeinde § 2 I StraMaV

Grundbetrag  im Jahr 2024 1.526,26 € je Kilometer Gemeindestraße

2. Entscheidend ist die Gesamtlänge der Gemeindestraßen Stand des Vorjahres ("31. Dezember des jeweiligen Vorjahres.") § 2 III S. 3 StraMaV

3. Für die Gemeinde Musterdorf:

Gemeindestraßenkilometer im Jahr 2023: 50 km

Grundbetrag im Jahr 2024: 1.526,26 €

76.313,00 € Pauschale 2024 vor dem Schritt der Verrechnung gemäß § 6 StraMaV

Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gemäß § 2 StraMaV:

Rechnerische jährliche Pauschale: Auszahlungen im Rahmen des pauschalen Mehrbelastungsausgleichs für die Stadt Musterdorf:
2019 70.838,50 € 2019 70.838,50 €
2020 71.901,00 € 2020 71.901,00 €
2021 72.979,50 € 2021 72.979,50 €
2022 74.074,00 € 2022 0,00 €
2023 75.185,00 € 2023 0,00 €
2024 76.313,00 € 2024 0,00 €

215.719,00 € Pauschalauszahlungen gesamt

Verrechnung der Pauschale gemäß § 6 Abs. 1 StraMaV:

Bei der Berechnung des Fehlbetrags des Bescheids vom 05.09.2021 wurden die Pauschalen von 2019 bis 2021 berücksichtigt:
Anteil der Beitragspflichtigen: 423.525,75 €
Pauschalzahlungen 2019-2021: 215.719,00 €
Fehlbetrag: 207.806,75 €

Mit Bescheid vom 05.09.2021 wurde ein Fehlbetragsausgleich in folgender Höhe bewilligt: 207.806,75 € 1. Fehlbetragsausgleich
Der Pauschalbetrag für das Jahr 2022 betrug: 74.074,00 € abzgl. Pauschale 2022

133.732,75 € Rest des 1. Fehlbetragsausgleichs ist größer als 0, mithin keine Pauschalauszahlung im Jahr 2022

Mit Bescheid vom 16.03.2023 wurde ein Fehlbetragsausgleich in folgender Höhe bewilligt: 48.145,87 € 2. Fehlbetragsausgleich wird mit dem Rest des 1. Fehlbetragsausgleichs addiert

181.878,62 € Rest des 1. Fehlbetragsausgleichs + 2. Fehlbetragsausgleich

Mit Bescheid vom 18.09.2023 wurde ein Fehlbetragsausgleich in folgender Höhe bewilligt: 234.655,96 € 3. Fehlbetragsausgleich

416.534,58 € Rest des Fehlbetragsausgleichs 

Der Pauschalbetrag für das Jahr 2023 betrug: 75.185,00 € abzgl. Pauschale 2023

341.349,58 € Rest des Fehlbetragsausgleichs ist größer als 0, mithin keine Pauschalauszahlung im Jahr 2024

Der Fehlbetragsausgleich wird nun mit den künftigen Pauschalen verrechnet, bis dieser Fehlbetragsausgleich "abgeschmolzen" 
ist.
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